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VwV TB Sachsen vom 24. Juli 2024 (SächsABl. S. 939), die durch 
die Verwaltungsvorschrift vom 08. Juli 2025 (SächsABl. S. 764) 

geändert worden ist 
 
 
 

Hinweis: Sachsen hat keine konsolidierte Fassung der MVV TB, Musterverwaltungs- 
vorschrift Technische Baubestimmungen des DIBt erstellt.  
Abweichungen werden im Sächsischen Amtsblatt veröffentlicht. 

 
 
 

Inhalt: 
 
Nach den Abweichungen von und Ergänzungen zu den Technischen 
Baubestimmungen (Quelle: (https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/20949-VwV-
TB-Sachsen) folgt eine von der Redaktion nullbarriere.de erstellte Zusammenstellung 
der MVV TB mit den Abweichungen, die rot markiert sind. 
 

• DIN 18065 (Anlage A 4.2/1.): Gebäudetreppen 
 

• DIN 18040-1 (Anlage A 4.2/2): Barrierefreies Bauen - Öffentlich zugängliche 
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Sie auf nullbarriere.de. 
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Verwaltungsvorschrift
des Sächsischen Staatsministeriums für Infrastruktur und Landesentwicklung

über Technische Baubestimmungen
(VwV TB Sachsen)

Vom 24. Juli 2024

I.
Technische Baubestimmungen

Übernahme der Technischen Baubestimmungen des Deutschen Instituts für Bautechnik
Die vom Deutschen Institut für Bautechnik nach § 85a Absatz 5 Satz 1 der Musterbauordnung in der Fassung
vom November 2002, die zuletzt durch den Beschluss der Bauministerkonferenz vom 23. November 2023
geändert worden ist, in Form einer amtlichen Mitteilung im Internet unter der Adresse „www.dibt.de“ als Muster-
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 2025/1 bekannt gemachten Technischen
Baubestimmungen werden als Technische Baubestimmungen nach § 88a Absatz 1 Satz 1 der Sächsischen
Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 186), die zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 1. März 2024 (SächsGVBl. S. 169) geändert worden ist, übernommen, soweit in
dieser Verwaltungsvorschrift nicht anderes bestimmt ist.
Änderungen der Technischen Baubestimmungen des Deutschen Instituts für Bautechnik
Änderungen der Technischen Baubestimmungen des Deutschen Instituts für Bautechnik werden mit Beginn des
siebten Monats nach ihrer Bekanntmachung in den amtlichen Mitteilungen des Deutschen Instituts für
Bautechnik als Technische Baubestimmungen nach § 88a Absatz 1 Satz 1 der Sächsischen Bauordnung
übernommen, soweit in dieser Verwaltungsvorschrift nichts anderes bestimmt ist.
Abweichungen von und Ergänzungen zu den Technischen Baubestimmungen des Deutschen Instituts für
Bautechnik
Abweichungen von und Ergänzungen zu den Technischen Baubestimmungen des Deutschen Instituts für
Bautechnik werden in Anlage 1 aufgeführt.

II.
Inkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung zur Geltung
der Technischen Baubestimmungen vom 6. Januar 2021 (SächsABl. S. 52), zuletzt enthalten in der
Verwaltungsvorschrift vom 5. Dezember 2023 (SächsABl. SDr. S. S 321), außer Kraft.

Dresden, den 24. Juli 2024

Der Staatsminister für Regionalentwicklung
Thomas Schmidt

Anlage 1
(zu Ziffer I Nummer 3)

Abweichungen von und Ergänzungen zu den Technischen Baubestimmungen
des Deutschen Instituts für Bautechnik

Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:
Nach der Angabe zu Anhang 18 werden folgende Angaben angefügt:

„Anhang A
zu Lfd. Nr. A 1.2.1.2

Zuordnung von Gemeinden im Freistaat Sachsen zu den
Schneelastzonen 2 und 3 nach DIN EN-1991-1-3/NA: 2019-04

Anhang B
zu Lfd. Nr. A 1.2.9.1

Zuordnung von Gemeinden im Freistaat Sachsen zu den
Erdbebenzonen 1 und 2 nach DIN 4149: 2005-04“

Teil A 1.2 wird wie folgt geändert:
In der Tabelle zu Lfd. Nr. A 1.2.1.2 wird bei der Kategorie „Schneelasten“ in Spalte 4 nach der Angabe
„Anlage A 1.2.1/4“ die Angabe „Anhang A“ angefügt.
In der Tabelle zu Lfd. Nr. 1.2.9.1 wird in der Spalte 4 nach der Angabe „Anlage A 1.2.9/1“ die Angabe
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A 2.2.2.6 Wohnformen für Menschen
mit Pflegebedürftigkeit oder
mit Behinderung2

nicht besetzt

A 2.2.2.7 Hochhäuser2 Sächsische Hochhausbaurichtlinie
(SächsHHBauR)3

A 2.2.2.8 Industriebau2 Muster-Richtlinie über den baulichen
Brandschutz im Industriebau
(Muster-Industriebaurichtlinie –
MIndBauRL): 2019-051

Für bauordnungsrechtliche Anforderungen in dieser Technischen Baubestimmung ist eine
Abweichung nach § 88a Absatz 1 Satz 3 SächsBO ausgeschlossen; eine Abweichung von
bauordnungsrechtlichen Anforderungen kommt nur nach § 67 SächsBO in Betracht. § 16a Absatz 2
und § 17 Absatz 1 SächsBO bleiben unberührt.
Vorschriften zur Erfüllung der anderen Grundanforderungen an bauliche Anlagen sind zu beachten.
Mit dem Hinweis auf die Vorschrift wird sie nicht als Technische Baubestimmung eingeführt. Der
Hinweis ist lediglich erklärend.

In der Anlage A 2.2.1.1/1 wird die Ziffer 2.2 gestrichen.
Teil A 4.2 wird wie folgt geändert:

Anlage A 4.2/2 wird wie folgt geändert:
In Ziffer 1 wird folgender Satz angefügt:
„Die in den Abschnitten 4.4. und 4.7. genannten Hinweise und Beispiele können im Einzelfall
berücksichtigt werden.“
Ziffer 6 wird aufgehoben.

Anlage A 4.2/3 Ziffer 5 wird wie folgt gefasst:
Für Beherbergungsräume, die einschließlich der zugehörigen Sanitärräume barrierefrei und
uneingeschränkt mit Rollstuhl nutzbar sein müssen, gilt Abschnitt 5 mit den Anforderungen mit der
Kennzeichnung „R“.“

Anhang 14 wird wie folgt geändert:
Ziffer 1.6 wird wie folgt geändert:

In Ziffer 1.6.1 wird der Satz „Die ausreichende Verbrennungsluftversorgung für den Betrieb von
raumluftabhängigen Feuerstätten ist unter Berücksichtigung der Gebäudedichtheit und unter
Beachtung der in der MVV TB unter der lfd. Nr. A 2.2.1.12 genannten technischen Regel
sicherzustellen.“ durch den Satz „Die ausreichende Verbrennungsluftversorgung für den Betrieb von
raumluftabhängigen Feuerstätten ist unter Berücksichtigung der Gebäudedichtheit und unter
Beachtung von Abschnitt 1.7 dieser technischen Regel sicherzustellen.“ ersetzt.
In Ziffer 1.6.2 wird im dritten Absatz der Satz „Eigenständig wirkende Sicherheitseinrichtungen dürfen
nur in einer Nutzungseinheit verwendet werden, wobei diese den Aufstellraum der
raumluftabhängigen Feuerstätte und die dazu im Raumluftverbund stehenden Räume überwachen
kann.“ durch den Satz „Solche eigenständig wirkenden Sicherheitseinrichtungen dürfen nur in einer
Nutzungseinheit verwendet werden, wobei diese den Aufstellraum der raumluftabhängigen
Feuerstätte und die dazu im Raumluftverbund stehenden Räume überwachen kann.“ ersetzt.

In Ziffer 4.3. wird nach DIN VDE 0100 und DIN VDE V 0108-100-1:2018-12 die Fußnote 1 eingefügt.
Bis zur Anpassung der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über Fliegende
Bauten gelten die Anforderungen der Technischen Baubestimmungen vorrangig.“

In Ziffer 5.3. wird nach DIN VDE 0100 die Fußnote 1 angefügt.
Bis zur Anpassung der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über Fliegende
Bauten gelten die Anforderungen der Technischen Baubestimmungen vorrangig.“

In Ziffer 7.2 wird folgender Absatz angefügt:
„Rauchabzugsanlagen müssen auch bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung ausreichend lang mit
Strom versorgt werden und funktionsfähig bleiben (Sicherheitsstromversorgung).“

Nach Anhang 18 werden die Anhänge A und B (Anlage 2) angefügt.
Im Bezugsquellennachweis werden folgende Vorschriftennachweise angefügt:
„Sächsische Bauordnung (SächsBO)
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Verwaltungsvorschrift
des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung

über Technische Baubestimmungen
Vom 24. Juli 2024

I.
Technische Baubestimmungen

Übernahme der Technischen Baubestimmungen des Deutschen Instituts für Bautechnik
Die vom Deutschen Institut für Bautechnik nach § 85a Absatz 5 Satz 1 der Musterbauordnung in
der Fassung vom November 2002, die zuletzt durch den Beschluss der Bauministerkonferenz vom
22. September 2022 geändert worden ist, in Form einer amtlichen Mitteilung im Internet unter der
Adresse „www.dibt.de“ bekannt gemachten Technischen Baubestimmungen werden als
Technische Baubestimmungen nach § 88a Absatz 1 Satz 1 der Sächsischen Bauordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 186), die zuletzt durch Artikel 1
des Gesetzes vom 1. März 2024 (SächsGVBl. S. 169) geändert worden ist, übernommen, soweit in
dieser Verwaltungsvorschrift nichts anderes bestimmt ist.
Änderungen der Technischen Baubestimmungen des Deutschen Instituts für Bautechnik
Änderungen der Technischen Baubestimmungen des Deutschen Instituts für Bautechnik werden
mit Beginn des siebten Monats nach ihrer Bekanntmachung in den amtlichen Mitteilungen des
Deutschen Instituts für Bautechnik als Technische Baubestimmungen nach § 88a Absatz 1 Satz 1
der Sächsischen Bauordnung übernommen, soweit in dieser Verwaltungsvorschrift nichts anderes
bestimmt ist.
Abweichungen von und Ergänzungen zu den Technischen Baubestimmungen des Deutschen
Instituts für Bautechnik
Abweichungen von und Ergänzungen zu den Technischen Baubestimmungen des Deutschen
Instituts für Bautechnik werden in Anlage 1 aufgeführt.

II.
Inkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für
Regionalentwicklung zur Geltung der Technischen Baubestimmungen vom 6. Januar 2021 (SächsABl.
S. 52), zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 5. Dezember 2023 (SächsABl. SDr. S. S 321),
außer Kraft.
Dresden, den 24. Juli 2024

Der Staatsminister für Regionalentwicklung
Thomas Schmidt

Anlage 1
(zu Ziffer I Nummer 3)

Abweichungen von und Ergänzungen zu den Technischen Baubestimmungen
des Deutschen Instituts für Bautechnik

Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:
Nach der Angabe zu Anhang 18 werden folgende Angaben angefügt:
„Anhang A
zu Lfd. Nr. A 1.2.1.2

Zuordnung von Gemeinden im Freistaat Sachsen zu den
Schneelastzonen 2 und 3 nach DIN EN-1991-1-3/NA: 2019-
04

Anhang B
zu Lfd. Nr. A 1.2.9.1

Zuordnung von Gemeinden im Freistaat Sachsen zu den
Erdbebenzonen 1 und 2 nach DIN 4149: 2005-04“

Teil A 1.2 wird wie folgt geändert:
In der Tabelle zu Lfd. Nr. A 1.2.1.2 wird bei der Kategorie „Schneelasten“ in Spalte 4 nach der
Angabe „Anlage A 1.2.1/4“ die Angabe „Anhang A“ angefügt.
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A 2.2.2.8 Industriebau2 Muster-Richtlinie über den
baulichen Brandschutz im
Industriebau (Muster-
Industriebaurichtlinie –
MIndBauRL): 2019-051

Für bauordnungsrechtliche Anforderungen in dieser Technischen Baubestimmung ist eine
Abweichung nach § 88a Absatz 1 Satz 3 SächsBO ausgeschlossen; eine Abweichung von
bauordnungsrechtlichen Anforderungen kommt nur nach § 67 SächsBO in Betracht. § 16a
Absatz 2 und § 17 Absatz 1 SächsBO bleiben unberührt.
Vorschriften zur Erfüllung der anderen Grundanforderungen an bauliche Anlagen sind zu
beachten.
Mit dem Hinweis auf die Vorschrift wird sie nicht als Technische Baubestimmung eingeführt.
Der Hinweis ist lediglich erklärend.

Teil A 4.2 wird wie folgt geändert:
Anlage A 4.2/2 wird wie folgt geändert:

In Ziffer 1 wird folgender Satz angefügt:
„Die in den Abschnitten 4.4. und 4.7. genannten Hinweise und Beispiele können im
Einzelfall berücksichtigt werden.“
Ziffer 6 wird aufgehoben.

Anlage A 4.2/3 Ziffer 5 wird wie folgt gefasst:
Für Beherbergungsräume, die einschließlich der zugehörigen Sanitärräume barrierefrei
und uneingeschränkt mit Rollstuhl nutzbar sein müssen, gilt Abschnitt 5 mit den
Anforderungen mit der Kennzeichnung „R“.“

Anhang 14 wird wie folgt geändert:
Ziffer 1.6 wird wie folgt geändert:

In Ziffer 1.6.1 wird der Satz „Die ausreichende Verbrennungsluftversorgung für den
Betrieb von raumluftabhängigen Feuerstätten ist unter Berücksichtigung der
Gebäudedichtheit und unter Beachtung der in der MVV TB unter der lfd. Nr. A 2.2.1.12
genannten technischen Regel sicherzustellen.“ durch den Satz „Die ausreichende
Verbrennungsluftversorgung für den Betrieb von raumluftabhängigen Feuerstätten ist
unter Berücksichtigung der Gebäudedichtheit und unter Beachtung von Abschnitt 1.7
dieser technischen Regel sicherzustellen.“ ersetzt.
In Ziffer 1.6.2 wird im dritten Absatz der Satz „Eigenständig wirkende
Sicherheitseinrichtungen dürfen nur in einer Nutzungseinheit verwendet werden, wobei
diese den Aufstellraum der raumluftabhängigen Feuerstätte und die dazu im
Raumluftverbund stehenden Räume überwachen kann.“ durch den Satz „Solche
eigenständig wirkenden Sicherheitseinrichtungen dürfen nur in einer Nutzungseinheit
verwendet werden, wobei diese den Aufstellraum der raumluftabhängigen Feuerstätte
und die dazu im Raumluftverbund stehenden Räume überwachen kann.“ ersetzt.

In Ziffer 4.3. wird nach DIN VDE 0100 und DIN V VDE V 0108-100:2010-08 die Fußnote 1
eingefügt.

Bis zur Anpassung der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über
Fliegende Bauten gelten die Anforderungen der Technischen Baubestimmungen
vorrangig.“

In Ziffer 5.3. wird nach DIN VDE 0100 die Fußnote 1 angefügt.
Bis zur Anpassung der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über
Fliegende Bauten gelten die Anforderungen der Technischen Baubestimmungen
vorrangig.“

In Ziffer 7.1 wird im vierten Absatz der Satz „Verschlüsse von Öffnungen zur Rauchableitung,
z. B. im Treppenraum, sind keine Rauchabzugsanlagen im hier geforderten Sinne.“ durch den
Satz „Verschlüsse von einzelnen Öffnungen zur Rauchableitung in Treppenräumen und
Fahrschächten von Aufzügen sind keine Rauchabzugsanlagen im hier geforderten Sinne.“
ersetzt.
In Ziffer 7.2 wird folgender Absatz angefügt:
„Rauchabzugsanlagen müssen auch bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung
ausreichend lang mit Strom versorgt werden und funktionsfähig bleiben
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Technische Baubestimmungen, die bei der Erfüllung 
der Grundanforderungen an Bauwerke zu beachten sind 

 
  

___________________ 
1 nach Landesrecht Seite 60 von 350 

A 4 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung 

A 4.1 Allgemeines 

Gemäß § 3 MBO1 sind bauliche Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht 
gefährdet werden. 
 
Die Anforderungen an die Nutzungssicherheit und die Barrierefreiheit sind insbesondere gemäß §§ 16 und 
50 MBO1 umgesetzt, wenn bauliche Anlagen im Ganzen und in ihren Teilen entsprechend den technischen Regeln 
bezüglich der Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung gemäß Abschnitt A 4.2 entworfen und ausgeführt 
werden. 
 
A 4.2 Technische Anforderungen hinsichtlich Planung, Bemessung und Ausführung an bestimmte 

bauliche Anlagen und ihre Teile gem. § 85a Abs. 2 MBO1 

Lfd. Nr. Anforderungen an Planung, 
Bemessung und Ausführung 

gem. § 85a Abs. 2 MBO1 

Technische Regeln/Ausgabe Weitere Maßgaben 
gem. § 85a Abs. 2 

MBO1 
1 2 3 4 

A 4.2.1 Gebäudetreppen DIN 18065:2020-08 Anlage A 4.2/1 

A 4.2.2 Barrierefreies Bauen 

A 4.2.2.1 Öffentlich zugängliche Gebäude DIN 18040-1:2010-10 Anlage A 4.2/2 

A 4.2.2.2 Wohnungen DIN 18040-2:2011-09 Anlage A 4.2/3 
 
 



Anlagen  |  Teil 
 

 Seite 61 von 350 

Anlage A 4.2/1 

 

Zu DIN 18065 

 
1 Von der Einführung ausgenommen ist die Anwendung auf Treppen in Wohngebäuden der Gebäude-
klassen 1 und 2 und in Wohnungen. 
 
2 Bauaufsichtliche Anforderungen an den Einbau von Treppenliften in Treppenräumen notwendiger Treppen 
in bestehenden Gebäuden: 
Durch den nachträglichen Einbau eines Treppenlifts im Treppenraum darf die Funktion der notwendigen Treppe 
als Teil des ersten Rettungswegs und die Verkehrssicherheit der Treppe grundsätzlich nicht beeinträchtigt werden. 
Der nachträgliche Einbau eines Treppenlifts ist zulässig, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: 
 
1. Die Treppe erschließt nur Wohnungen und/oder vergleichbare Nutzungen. 
2. Die Mindestlaufbreite der Treppe von 100 cm darf durch die Führungskonstruktion nicht wesentlich 
unterschritten werden; eine untere Einschränkung des Lichtraumprofils (s. Bild A.8) von höchstens 20 cm Breite 
und höchstens 50 cm Höhe ist hinnehmbar, wenn die Treppenlauflinie (s. Ziffer 3.6) oder der Gehbereich 
(s. Ziffer 8) nicht verändert wird. Ein Handlauf muss zweckentsprechend genutzt werden können.  
3. Wird ein Treppenlift über mehrere Geschosse geführt, muss mindestens in jedem Geschoss eine 
ausreichend große Wartefläche vorhanden sein, um das Abwarten einer begegnenden Person bei Betrieb des 
Treppenlifts zu ermöglichen. Das ist nicht erforderlich, wenn neben dem benutzten Lift eine Restlaufbreite der 
Treppe von 60 cm gesichert ist. 
4. Der nicht benutzte Lift muss sich in einer Parkposition befinden, die den Treppenlauf nicht einschränkt. Im 
Störfall muss sich der Treppenlift auch von Hand ohne größeren Aufwand in die Parkposition fahren lassen.  
5. Während der Leerfahrten in die bzw. aus der Parkposition muss der Sitz des Treppenlifts hochgeklappt sein. 
Neben dem hochgeklappten Sitz muss eine Restlaufbreite der Treppe von 60 cm verbleiben. 
6. Gegen die missbräuchliche Nutzung muss der Treppenlift gesichert sein. 
7. Der Treppenlift muss aus nichtbrennbaren Materialien bestehen, soweit das technisch möglich ist. 
 
3 Bei einer notwendigen Treppe in einem bestehenden Gebäude darf durch den nachträglichen Einbau eines 
zweiten Handlaufs die nutzbare Mindestlaufbreite um höchstens 10 cm unterschritten werden. Diese Ausnahme-
regelung bezieht sich nur auf Treppen mit einer Mindestlaufbreite von 100 cm nach den Festlegungen der 
DIN 18065:2020-08. Abweichende Festlegungen und Anforderungen an die Laufbreite bleiben davon unberührt. 
 
 
Anlage A 4.2/2 

 

Zu DIN 18040-1 

 

Die Einführung bezieht sich auf die baulichen Anlagen oder die Teile baulicher Anlagen, die nach § 50 Abs. 2 MBO1 
barrierefrei sein müssen.  
Bei Anwendung der Technischen Baubestimmung gilt Folgendes: 
 
1 Abschnitt 4.3.7 ist von der Einführung ausgenommen.  

2
 

Abschnitt 4.3.6 muss nur auf notwendige Treppen angewendet werden.
 

 

3
 

Mindestens ein Toilettenraum für Benutzer muss Abschnitt 5.3.3 entsprechen; Abschnitt 5.3.3 Satz
 
1 ist 

nicht anzuwenden 
 

 

4

 

Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der notwendigen Stellplätze für Benutzer müssen 
Abschnitt

 

4.2.2 Sätze 1 und 2 entsprechen.

 
 

5
 

Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der Besucherplätze in Versammlungsräumen mit festen 
Stuhlreihen müssen Abschnitt 5.2.1 entsprechen; sie können auf die nach §

 
10 Abs. 7 MVStättV1

 
erforderlichen 

Plätze für Rollstuhlbenutzer angerechnet werden.
 

 

6
 

Die Abschnitte 4.2.1, 4.3.6 und 4.3.8 finden auch auf nicht gebäudebezogene Hauptwege Anwendung.
 

__________

 

1

 

nach Landesrecht
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 Seite 62 von 350

Anlage A 4.2/3 

 

Zu DIN 18040-2 

 
Die Einführung bezieht sich auf:  

 
◼ Wohnungen, soweit sie nach § 50 Abs. 1 MBO1 barrierefrei sein müssen, und 
◼ Wohnungen und Aufzüge, soweit sie nach § 39 Abs. 4 Satz 3 MBO1 stufenlos erreichbar sein müssen. 
◼ Beherbergungsräume einschließlich der zugehörigen Sanitärräume, soweit sie nach § 11 MBeVO1 barrierefrei 

sein müssen. 
 
Bei Anwendung der Technischen Baubestimmung ist Folgendes zu beachten: 
 
1 Die Abschnitte 4.3.6 und 4.4 sowie alle Anforderungen mit der Kennzeichnung „R“ sind von der Einführung 
ausgenommen.  
 
2 Für Wohnungen nach § 50 Abs. 1 MBO1 genügt es, wenn ein Fenster eines Aufenthaltsraums 
Abschnitt 5.3.2 Satz 2 entspricht. 
 
3 Für die stufenlose Erreichbarkeit nach § 39 Abs. 4 MBO1 genügt es, wenn Eingänge Abschnitt 4.3.3.2 
Tabelle 1 Zeile 1, Bewegungsflächen an Türen Abschnitt 4.3.3.4 und Rampen Abschnitt 4.3.7 entsprechen. 
 
4 Für Beherbergungsräume, die einschließlich der zugehörigen Sanitärräume den Grundanforderungen an 
barrierefrei nutzbare Wohnungen entsprechen müssen, gilt Abschnitt 5 ohne Anforderungen mit der 
Kennzeichnung „R“. 
 
5 Für Beherbergungsräume, die einschließlich der zugehörigen Sanitärräume barrierefrei und 
uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar sein müssen, gilt Abschnitt 5 mit den Anforderungen mit der 
Kennzeichnung „R“. Zusätzlich muss das WC-Becken beidseitig anfahrbar sein; bei mehr als einem 
Beherbergungsraum für uneingeschränkte Rollstuhlnutzung können die Zugangsseiten für die WC-Becken 
abwechselnd rechts oder links vorgesehen werden. In der Nähe des WC-Beckens muss eine Notrufanlage 
vorgesehen werden. Abweichend von Abschnitt 5.5.1 sind Stütz- und/oder Haltegriffe neben dem WC-Becken 
sowie im Bereich der Dusche schon bei der Errichtung vorzusehen – dabei kann es sich auch um Ausführungen 
handeln, die bei Bedarf montiert werden. 
__________ 
1 nach Landesrecht 
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